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BUNDESMINISTERIUM 

FÜR ARBEIT UND SOZIALES 
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Auskunft 

Zl. 40.271/46-4/91 

Frage 1: 

Klappe Durchwahl 

B e a n t w 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten 

Dipl. Soz.Arb. SRB und FreundInnen 

vom 19. Juni 1991, Nr. 1288/J, betreffend 

die finanzielle Absicherung von 

Behindertenorganisationen. 

11!lIIA8 
1991 -07- 25 

zu 1,Z88/J 

Sind Sie bereit, sich dafür einzusetzen, daß der Weiterbestand 

der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation in 

Zukunft nicht mehr gefährdet ist? 

Wenn ja, bis wann werden Sie geeignete Schritte setzen? 

Welche Summen werden Sie in Ihrem Budget dafür vorsehen? 

Wenn nein, welches sind die Gründe dafür? 

Antwort: 

Mit Rücksicht auf die besondere Bedeutung der österreichischen 

Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation ist es mir ein beson­

deres Anliegen, diese Organisation 1m Rahmen der meinem 

Ressort zur Verfügung stehenden Mittel auch weiterhin zu 

fördern, um ihren Weiterbestand zu sichern. 

1191/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

In welcher Höhe hiefür Mittel bereit gestellt werden können, 

wird derzeit noch eingehend geprüft. 

Frage 2: 

Sind Sie grundsätzlich bereit, auch die Arbeit anderer bundes­

weit tätigen Behindertenorganisationen finanziell zu unter­

stützen? 

Wenn ja, welche Beträge werden Sie dafür vorsehen? 

Wenn nein, welches sind die Gründe dafür? 

Antwort: 

Schon bisher wurden neben der österreichischen Arbeitsgemein­

schaft für Rehabilitation auch andere bundesweit tätige Behin­

dertenorganisationen aus den Mitteln des Sozial ressorts geför­

dert. Auch in Hinkunft ist im Rahmen der finanziellen Möglich­

keiten eine solche finanzielle Unterstützung vorgesehen. 

Uber die Höhe der zukünftigen Förderungen kann jedoch derzeit 

noch keine Aussage getroffen werden, weil dafür wesentl iche 

Entscheidungsgrundlagen fehlen. 

Der Bun esminister: 
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